
 
 

 
 

 

 

  Hygieneregeln und Umgangsformen 

 

 

Das gesamte Schulleben findet unter den folgenden Hygiene- und Sicherheitsregeln statt, 

die Sie als Eltern vorab mit Ihren Kindern besprechen sollten und die zu 

Unterrichtsbeginn aufgearbeitet werden. 

 

Schulweg: 

Auf dem Schulweg und an den Bushaltestellen sind die Eltern für die Einhaltung der Sicher-

heitsabstände und der verpflichtenden Maskenpflicht beim Betreten des Busses verantwort-

lich. 

Persönliche Hygiene: 
 

- keine persönlichen Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln! 

- Händehygiene, Hände waschen: zu Schulbeginn, nach der Toilette, nach der Pause! 

- Husten- und Niesetikette beachten, in die Armbeuge, am besten wegdrehen! 

- Regelungen zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung: Auf dem Schulgelände und im 

Schulgebäude besteht Maskenpflicht. Lediglich im Klassenraum kann die Maske unter 

Wahrung des Sicherheitsabstands von mindestens 1,50 m abgelegt werden. Die Kinder 

dürfen die Masken auch während des Unterrichts tragen. 

- Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Ersatzmaske mit in die Schule. 

Infektionsschutz vor und nach dem Unterricht bzw. in den Pausen, auf dem Schulgelände 

sowie Wegeführung: 

 
- Mindestens 1,50 m Abstand halten im gesamten Schulbetrieb. 

- Die Klassenräume sind dementsprechend gestaltet.  

- Vermeidung von Personenansammlungen bei Schulbeginn oder Schulschluss und an 
den Bushaltestellen; beim Betreten des Schulgebäudes zügig in den vorgesehenen 
Klassenraum gehen und Hände waschen. 

- Zusätzlich stehen in den Eingangsbereichen zum Hauptgebäude Desinfektionsspender 
zur Verfügung, die bei Bedarf verwendet werden können. 

- Einbahnstraßenregelung im Schulgebäude: Schilder und Bodenmarkierungen beach-
ten! 

- Keine Gruppenspiele in der Pause! 

- Sollte es eine Regenpause geben, bleiben die Schülerinnen und Schüler in dem 
Klassenraum, der für sie vorgesehen ist, an ihren Plätzen. 
 

Die Busse fahren morgens zur gewohnten Zeit. Der Unterricht dauert täglich 4 Stunden und 

endet um 11.10 Uhr. Bis 11.30 Uhr können sich Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht auf 

dem Schulgelände aufhalten. 


